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Rehabilitierung von SBZ-Verfolgten – 

nur ein Problem einer korrekten Antragstellung?

Das Urteil des BVerwG (VIZ 2002, 272) ist bereits Gegenstand umfangreicher Kritik gewesen. Auf diese Kritik soll hier jedoch nicht näher eingegangen werden; sondern der Verfasser will im Folgenden die These von Märker (VIZ 2002, 545) widerlegen, mit diesem Urteil sei ein vorläufiger Schlusspunkt unter eine vom BVerwG selbst mitentfachte Diskussion gesetzt worden. Das Urteil gibt Veranlassung, zunächst genau zu analysieren, welche konkreten Maßnahmen deutscher Behörden rehabilitierungsfähig sind. Erst dann ist zu untersuchen, welche Folgeansprüche die Rehabilitierung auslösen kann.

I. Streitgegenstand der vom BVerwG entschiedenen Verfahren

Um die Tragweite der jetzt als gefestigt erscheinenden Rechtsprechung des BVerwG
 beurteilen zu können, ist es unerlässlich, sich den Streitgegenstand der jeweiligen Verfahren zu verdeutlichen. Im Verwaltungsprozess ist dies entsprechend der auch im Zivilprozessrecht herrschenden Auffassung der prozessuale Anspruch, d.h. das auf Grund eines bestimmten Sachverhaltes an das Gericht gerichtete Begehren um Rechtsschutz durch Erlass eines Urteils mit einem bestimmten Inhalt
. Der Klagegegenstand wird durch den Klageantrag bestimmt und durch die Klagebegründung präzisiert
. Die jeweiligen Kläger haben bei allen redaktionellen Unterschieden ihrer Antragstellung den Streitgegenstand dahin übereinstimmend dahin definiert, die Wegnahmeentscheidungen der jeweils in Betracht kommenden Behörden entweder aufzuheben oder für rechtstaatswidrig zu erklären. In allen Verfahren haben die Kläger ausgeführt, sie resp. ihre Rechtsvorgänger seien politisch verfolgt worden, und die Wegnahmeentscheidungen seien die Folge dieser politischen Verfolgung gewesen. 

Man muss sich einmal die Frage stellen, welche Folgen es auslöste, wenn diese Wegnahmeentscheidungen deutscher Behörden aufgehoben würden. Nehmen wir im Falle einer Vermögenseinziehung in Vollzug der Bodenreform-Verordnungen an, die Erben eines Eigentümers von umfangreichen Gütern erreichten im Zuge der verwaltungsrechtlichen Rehabilitierung die Aufhebung der Wegnahmeentscheidung. Da es sich hierbei um Verwaltungsakte gehandelt hat, deren Rechtswirkungen auf den heutigen Tag fortdauern, dürfte es verfehlt sein, den Antrag darauf zu richten, diese Maßnahmen nach § 1 V VwRehaG für rechtsstaatswidrig erklären zu lassen, da diese Rechtsfolge nur bei Realakten vorgesehen ist. Das hätte doch zur Folge, dass der Rechtsstatus aus dem Jahr 1945 wiederhergestellt würde, so, als hätten diese Wegnahmeentscheidungen niemals Rechtswirkungen entfaltet. Die Betroffenen müssten in ihre Rechte aus dem dann wieder auflebenden Eigentum, aus dem sie in den Jahren 1945 bis 1949 verdrängt worden sind, wiedereingesetzt werden. Ein solcher actus contrarius liefe indessen Ziffer 1 S. 1 der Gemeinsamen Erklärung eindeutig zuwider
. Hierzu hat das BVerfG in seinem Bodenreform-Urteil ausgeführt, dass diese Regelung es „verbiete“, die Wegnahmeentscheidungen als nichtig zu behandeln, und es darüber hinaus ausgeschlossen sei, ihre Folgen durch Rückgabe der enteigneten Objekte umfassend zu bereinigen
. 

Ein generelles Rückgabeverbot gibt es aber nicht; sondern die Betroffenen können sich wegen Ziffer 1 S.1 der Gemeinsamen Erklärung lediglich nicht auf ihr untergegangenes Eigentum berufen. Diese Entscheidung, die damaligen Wegnahmeentscheidungen auch deutscher Behörden weder einer Revision noch einer Rückgängigmachung zu unterwerfen, bedeutet keinen Bruch mit deutschen Rechtstraditionen. Nicht einmal Vermögenseinziehungen, die unter nationalsozialistischer Herrschaft vorgenommen worden sind, sind aufgehoben worden. Die Westalliierten und ihnen folgend der Bundesgesetzgeber haben entschieden, die Entwirrung des durch jene Unrechtsakte geschaffenen Chaos nur durch eine besondere gesetzliche Regelung vornehmen zu können
. Aus der Unrechtmäßigkeit nationalsozialistischer Akte von Vermögensentziehungen konnten folgerichtig nur nach Maßgabe der einschlägigen Rückerstattungsgesetze
 Ansprüche hergeleitet werden.

Wenn man also die Ausführungen des 3. Senates des BVerwG in Relation setzt zum jeweiligen Streitgegenstand, so lässt sich nur die Schlussfolgerung daraus ziehen, dass die Wegnahmeentscheidung einer deutschen Behörde, auch wenn sie sich als Folge einer politischen Verfolgung darstellt, nicht zum Gegenstand einer Rehabilitierung gemacht werden kann
. Das besagt aber nicht, dass die Rehabilitierung wegen derjenigen Maßnahmen, welche die politische Verfolgung der Betroffenen bedeutet haben, ausgeschlossen ist
, und das BVerwG hatte auch nicht die Frage zu entscheiden gehabt, welche vermögensrechtlichen Folgen die Maßnahmen der politischen Verfolgung ausgelöst haben und ob insoweit Folgeansprüche nach § 7 I VwRehaG begründet sein könnten
. Diese Fragen sind durchaus nahe liegend; denn Ziffer 1 S. 4 und nicht zuletzt Ziffer 9 der Gemeinsamen Erklärung lassen erkennen, dass eine Rückgabe entzogener Vermögenswerte im Wege der Wiedergutmachung nicht von vornherein ausgeschlossen sein kann. Auch Wimmer hält in seiner Kommentierung des VwRehaG  Rückerwerbsansprüche auch von Opfern der Bodenreform für gegeben, die dann u.U. mit Rückwerbsansprüchen von Neubauern konkurrieren könnten, die das Opfer einer Zwangsaussiedlung gewesen sind
.   

Das BVerwG hatte indessen auf Grund der von den Verwaltungsgerichten fehlerhaft entgegengenommenen Anträge, die leider von keinem der Betroffenen wegen Verstoßes gegen §§ 86 III, 88 VwGO nach § 132 II Nr. 3 VwGO revisionsrechtlich gerügt worden sind, keine andere Möglichkeit gehabt, als über die nicht sachdienlichen und den Streitgegenstand verkennenden Anträge zu entscheiden. Streitgegen​stand der jeweiligen Revisions- bzw. Beschwerdeverfahren, war demnach allein gewesen, ob die Wegnahmeentscheidung einer deutschen Behörde in der SBZ dann im Zuge verwaltungsrechtlicher Rehabilitierung aufzuheben ist, wenn sie vorrangig gegen die Person des Betroffenen und nicht gegen sein Vermögen gerichtet war; denn nur die Aufhebung der Wegnahmeentscheidung hatten die Betroffenen ja beantragt.
II. Rehabilitierungsfähige Maßnahmen politischer Verfolgung

In sämtlichen Entscheidungen der Verwaltungsgerichte fällt auf, dass zwar die politische Verfolgung der Bodenreform- sowie der Opfer von Maßnahmen der Sequesterkommissionen vorausgesetzt und ein Kausalzusammenhang zwischen politischer Verfolgung und Vermögenseinziehung bejaht worden ist; aber in keiner Entscheidung ist ausgeführt, worin die politische Verfolgung zu sehen ist. Exemplarisch ist auf den im Übrigen sehr sorgfältig begründeten Vorlagebeschluss des VG Dresden vom 14.12.1999 hinzuweisen, welches herausgearbeitet hat, dass die „Enteignungen“ der politischen Verfolgung gedient haben
. Was indessen als politische Verfolgung gesehen worden ist, ist in dem Beschluss nicht ausgeführt worden, so dass die politische Verfolgung zwar vorausgesetzt, aber eben nicht festgestellt worden ist. An diese einfach-rechtlichen Feststellungen war das BVerfG in seinem Beschluss vom 09.01.2001 gebunden gewesen. Es hat daher keine Feststellungen zur politischen Verfolgung getroffen, sondern zu dem Ursachenzusammenhang zwischen der nicht näher beschrieben politischen Verfolgung und den anschließenden Wegnahmehandlungen ausgeführt, dass die Ausführungen des VG Dresden sich in der Sache mit den Bewertungen dieser Maßnahmen durch das BVerfG decken
.

Es geht aber nicht primär darum, ob die Enteignung der politischen Verfolgung gedient hat, sondern ob und auf welche Weise die Betroffenen konkret politisch verfolgt sind. Allein diese Maßnahmen sind für rechtsstaatswidrig zu erklären (§ 1 V VwRehaG). Die Betroffenen haben bislang irrigerweise in der Vermögenseinziehung selbst ihre politische Verfolgung gesehen, weil zwischen ihr und der politischen Verfolgung ein enger Sinnzusammenhang besteht
. Tatsächlich war die Vermögenseinziehung nur die Folge der politischen Verfolgung. 

Da revisionsrechtlich an die in allen Fällen nicht sachdienlichen Klageanträge gebunden, hat das BVerwG in seinem Urteil vom 21.02.2002 sowie seinen Folgeentscheidungen mit keinem Wort zum Ausdruck gebracht, dass die verwaltungsrechtliche Rehabilitierung wegen Menschenrechtsverletzungen generell ausgeschlossen ist, und zwar auch dann nicht, wenn diese die Feststellung von Folgeansprüchen gem. § 7 Abs. 1 S. 1 VwRehaG zur Folge hätte. Ausgeschlossen ist nur die Aufhebung der Wegnahmeentscheidung oder die Erklärung dieser Entscheidung als rechtstaatswidrig, und zwar selbst dann, wenn diese sich als Nebenfolge eines Eingriffs in die Person darstellt.   

III. Kontrollüberlegung: Politische Verfolgung auf Grund einer bloßen Vermögenseinziehung

Es ist also unrichtig, die politische Verfolgung mit der Wegnahmeentscheidung gleichzusetzen. Dass die Wegnahmeentscheidung als solche keine politische Verfolgung bedeutet, verdeutlicht folgende Kontrollüberlegung:  Der Begriff der „politischen Verfolgung“ ist ein unbestimmter Rechtsbe​griff, der durch die Rechtsprechung des BVerwG und des BVerfG geklärt ist
. Der Begriff des politisch Verfolgten wird in Anlehnung an den Flüchtlingsbegriff des Art. 1 A Nr. 2 der Genfer Flüchtlingskonvention
 ausgelegt
. Hiernach genießt asylrechtlichen Schutz, wer wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung Verfolgungsmaßnahmen mit Gefahr für Leib und Leben ausgesetzt ist oder solche Verfolgungsmaßnahmen begründet befürchtet. Auf diese von der Rspr. entwickelten Grundsätze greift § 1 II 1. Alt. VwRehaG zurück
. 

Man muss sich nun die Frage stellen, ob z.B. ein ausländischer Großbauer allein deshalb in der BRD asylberechtigt wäre, wenn im Zuge einer Vergesellschaftung der Landwirtschaft seine Farm enteignet worden wäre, der ausländische Staat aber nicht die finanziellen Mittel zu seiner Entschädigung gehabt hat. Im Übrigen kann der Großbauer in seinem Wohnhaus verbleiben. Er wird nicht diffamiert, sondern die Enteignung wird allein mit angeblichen gesellschaftlichen Notwendigkeiten begründet. Der Großbauer hat außerdem die Möglichkeit, die Landwirtschaft nunmehr als Staatsbediensteter auf seinem ehemaligen Gut zu betreiben. Wenn der Asylbewerber allein diese Tatsachen zur Begründung seines Asylantrages vorträgt, kann er nicht mit seiner Anerkennung als Asylberechtigter rechnen. Der Asylbewerber muss vielmehr einen Sachverhalt darlegen und glaubhaft machen, der auf seine politische Verfolgung schließen lässt.

Wenn also selbst eine entschädigungslose Wegnahme allein nicht die Tatbestandsmerkmale einer politischen Verfolgung erfüllt, kann die Wegnahmeentscheidung als solche auch nicht Gegenstand einer verwaltungsrechtlichen Rehabilitierung sein, sondern allenfalls Folgeansprüche begründen, wenn ein Kausalzusammenhang mit Maßnahmen besteht, die eine politische Verfolgung bedeuteten.

IV. Rehabilitierungsfähige Maßnahmen der politischen Verfolgung

Wer also eine verwaltungsrechtliche Rehabilitierung begehrt, kann sich nicht darauf beschränken, auf die entschädigungslose Wegnahme von Vermögenswerten hinzuweisen
; sondern er muss Umstände darlegen und glaubhaft machen, die die Tatbestandsmerkmale einer politischen Verfolgung erfüllen. Wasmuth
 sieht in der Beschuldigung der Betroffenen als Nazi- und Kriegsverbrecher bzw. in ihrer Vertreibung zu Recht Unrechtsakte. Nicht beizupflichten ist ihm mit seiner Behauptung, diese Unrechtsakte seien allein gem. § 1 a VwRehaG rehabilitierungsfähig, weil sie keine vermögensrechtlichen Folgen ausgelöst haben. Es ist zunächst zu untersuchen, in welchen konkreten Maßnahmen die politische Verfolgung der Betroffenen zu erkennen ist.

1.  Vertreibung aus ihren Wohnsitzen

Die Betroffenen der Bodenreform, überwiegend auch die Betroffenen von Entscheidungen der auf Landesebene agierenden Kommissionen für Beschlagnahme und Sequestration, wurden aus ihren angestammten Wohnsitzen vertrieben. Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die Opfer der Bodenreform.

Es kommt dabei nicht entscheidend darauf an, ob sich diese bereits vor dem Einmarsch der Roten Armee in die Westzonen abgesetzt haben oder ob sie in Vollzug der Bodenreform-Verordnungen deportiert worden sind. Selbst wenn sich die Betroffenen nicht zuvor durch Flucht von ihren Gütern abgesetzt hätten, wären sie auf Betreiben der jeweiligen Landes– bzw. Provinzbodenkommissionen vertrieben worden. Sie hätten sich einer unmittelbaren Gefahr für Leben, Gesundheit oder Freiheit ausgesetzt, wenn sie auch nur den Versuch unternommen hätten, dorthin wieder zurückzukehren. Es ist bekannt, dass die Gutsbesitzer, die sich zum Zeitpunkt der Durchführung der Bodenreform auf ihren Gütern aufgehalten haben, nur wenige Habseligkeiten mitnehmen durften und ihren gesamten Hausrat zurücklassen mussten. Diese Vorgehensweise entsprach geheimen Instruktionen, welche die Landes- und Provinzverwaltungen wenige Tage nach dem Erlass der Bodenreform-Verordnungen erlassen haben
. Diese Marschrichtung wurde zwischen führenden Vertretern der KPD und der SMAD in einer Beratung in Berlin-Karlshorst, die am 29.08.1945 beim Leiter der Abteilung Land- und Forstwirtschaft der SMAD, Tschujenkow, stattfand und in der mit Pieck, Semjonow und Hoernle Fragen der von den Landes- und Provinzialverwaltungen vorbereiteten Verordnungen für eine Bodenreform und deren Durchführung erörtert worden sind. Pieck notierte, dass die Großgrundbesitzer nicht auf ihren Gütern oder am Orte verbleiben dürften, sondern sie isoliert, ggf. verhaftet werden müssten, und zwar mit ihren Familienangehörigen
. Den Länder- und Provinzverwaltungen wurde aufgegeben, entsprechende Instruktionen zu erlassen, was auch geschah. Diese sahen vor, dass die Gutsbesitzer und ihre Familien an einen mindestens 20 km von ihrem angestammten Wohnsitz entfernten Ort zu deportieren waren
. Viele Familienväter wurden von ihren Familien getrennt und in Internierungslager verbracht, z.B. nach Rügen, Torgau oder Fünfeichen bei Neubrandenburg oder sogar in das ehemalige Konzentrationslager Buchenwald; nicht selten wurden die Gutsbesitzer sogar körperlich misshandelt oder sogar auf ihrem Grund und Boden vor den Augen ihrer Familien​angehörigen getötet. Den Betroffenen wurden die Lebensmittelkarten entzogen.

Folgerichtig wurde bei den Bodenreform-Opfern, die ihren Wohnsitz in die „alte BRD“ verlegt hatten, der Status eines „Sowjetzonenflüchtlings“ nach § 3 oder § 4 des Bundesvertriebenengesetzes (BVFG)
 zuerkannt und der Flüchtlingsausweis „C“ ausgestellt. Dieser Status beinhaltete im Falle des § 3 BVFG die Feststellung, dass der Betroffene geflüchtet ist, um sich einer von ihm nicht zu vertretenden und durch die politischen Verhältnisse bedingten besonderen Zwangslage zu entziehen.
 Eine derartige Zwangslage bestand bei unmittelbarer Gefahr für Leib und Leben oder für die persönliche Freiheit; wirtschaftliche Gründe allein reichten für die Anerkennung als Sowjetzonenflüchtling nicht aus
. Gleichgestellt waren gem. § 4 BVFG deutsche Staatsangehörige oder deutsche Volkszugehörige, die nicht an ihren Wohnsitz zurückkehren konnten, ohne sich offensichtlich einer von ihnen nicht zu vertretenden und unmittelbaren Gefahr für Leib und Leben oder die persönliche Freiheit auszusetzen. 

2. Politische Verfolgung durch Vernichtung der wirtschaftlichen Existenz

Die Betroffenen und ihre Familienangehörigen wurden auch ihrer wirtschaftlichen Existenz beraubt. In aller Regel haben die Gutsbesitzer bis zur ihrer Vertreibung aus ihrem Wohnhaus und ihrem Gut die Existenz aus mietfreiem Wohnen im eigenen Wohnhaus und aus den Einkünften aus dem Gut des Betroffenen bestritten. Dies konnten sie nach der Bodenreform nicht, und dies war auch das Ziel dieser einschneidenden Maßnahme gewesen. Dies ist ein weiteres wesentliches Merkmal einer politischen Verfolgung:

Auch Eingriffe in Wirtschaftsgüter wie Eigentum und Vermögen bzw. Eingriffe in das „soziale“ Menschenrecht auf menschenwürdige Mindestlebensbedingungen fallen unter den Begriff der politischen Verfolgung
. Im Asylrecht stellen Eingriffe in die berufliche oder wirtschaftliche Betätigung eine politische Verfolgung dar, wenn durch sie die Existenzgrundlage des Betroffenen so bedroht wird, dass ein menschenwürdiges Existenzminimum nicht mehr gewährleistet ist
. Es besteht keine Veranlassung, von diesen Begriffsbestimmungen im Bereich der verwaltungsrechtlichen Rehabilitierung abzurücken. Eingriffe in andere Freiheitsrechte als Leben, Gesundheit und physische Freiheit  – Beruf, Eigentum – erreichen Verfolgungsqualität dann, wenn sie nach ihrer Intensität und Schwere die Menschenwürde verletzen
. Eine solche Intensität und Schwere ist zweifelsfrei zu bejahen, wenn bewusst und gewollt die Existenzgrundlage politisch missliebiger Personen zerstört worden ist, um diese aus der staatlichen Friedensordnung auszugrenzen. Man hätte den Betroffenen z.B. einen Resthof und das Wohnhaus belassen, ihnen wenigstens ermöglichen können, die Liegenschaften unter Aufhebung ihrer Eigentümerstellung womöglich in eingeschränktem Umfang bewirtschaften oder auch nur bearbeiten zu können. Stattdessen haben die deutschen Landes- und Kreisbodenkommission sie wie alle anderen Betroffenen von ihren Gütern verbannt und sie einem ungewissen Schicksal überlassen.

3. Stigmatisierung der Betroffenen

Als rechtsstaatswidrig zu beanstanden ist ferner die mit der Stigmatisierung der Betroffenen und dem damit verbundenen Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte einhergehende politische Verfolgung. Zu den fundamentalen, durch Art. 1 GG geschützten unabdingbaren, mit der Ewig​keitsgarantie des Art. 79 Abs. III GG ausgestatteten Menschenrechten zählt auch das Recht auf menschliche und nicht erniedrigende Behandlung (Art. 3 EMRK, Art. 7 UN-Pakt II, Art. 5 AEMR)
.

Zur politischen Rechtfertigung der Vertreibung und der Vernichtung der wirtschaftlichen Existenz haben die Verordnungsgeber der Bodenreform-Verordnungen die Angehörigen der Großgrundbesitzer damit gerechtfertigt, dass deren Herrschaft auf dem Land liquidiert werden müsse, weil diese „immer ein Hauptpfeiler der Reaktion und des Faschismus in unserem Lande und eine Hauptquelle der Aggression und der Eroberungskriege war, die sich gegen andere Völker richtete“. In seiner am 02.09.1945 in Kyritz gehaltenen Rede kriminalisierte Pieck die Betroffenen und grenzte sie aus der sozialen Friedensordnung aus, indem er von einer „Abrechnung mit den Kriegsverbrechern“ sprach
.

Auf diese Weise schuf Pieck in Absprache mit der SMAD und der KPD-Führung geradezu eine Pogromstimmung herbei, indem die als politische Gegner ausgemachten Personengruppen zu Unpersonen gestempelt wurden. Um dieses Vorgehen, welches auf die Ausgrenzung der Betroffenen aus der sozialen Friedensordnung gerichtet war, rechtfertigen zu kön​nen, wurden sie allein auf Grund ihrer sozialen Merkmale als gewöhnliche Kriminelle bezeichnet, ohne dass ihnen in einem fairen Strafverfahren rechtliches Gehör zu konkreten, unter Strafe gestellten Taten gewährt worden ist, derentwegen sie förmlich angeklagt worden sind, obgleich die Proklamation Nr. 3 vom 20.10.1945 diese Rechte verfassungsähnlich in einer Art rudimentärer bill of rights garantiert hat
.

V. Kausalität zwischen politischer Verfolgung und Vermögenseinziehungen

Die Auffassung von Wasmuth, die Maßnahmen, welche die politische Verfolgung der Betroffenen ausgemacht haben, seien folgenlos geblieben, begründet dieser nicht. Einer ernsthaften Überprüfung hält diese Meinung auch nicht stand
. Die Kausalität zwischen den rechtstaatswidrigen Maßnahmen und den Eingriffen in Vermögenswerten ist auch dann gegeben, wenn Gründe politischer Verfolgung nicht die alleinige Ursache der Maßnahmen bildeten, sie aber zumindest wesentlich mitursächlich waren
. 
Die Vertreibung der Betroffenen aus ihren Gütern hatte das Ziel, deren aus gutem Grund vermuteten Widerstand gegen die Durchführung der Bodenreform im Keim zu ersticken. Ihr Eigentum wurde dadurch herrenlos. Um diese Ländereien bewirtschaften zu können, mussten sie enteignet werden
. Die Bodenreform hatte zum Ziel, zur Installation einer vorkommunistischen Gesellschaftsordnung die Klasse der Großgrundbesitzer zu eliminieren. Um diese Klasse zu entmachten, wurde ihre gesamte wirtschaftliche Existenz systematisch zerstört. Dazu gehörte die Einziehung ihres gesamten Vermögens. Um diese radikale Vorgehensweise ideologisch zu rechtfertigen, wurden sie stigmatisiert, um auf diese Weise einen Tatbestand begründen zu können, der die Verwirkung der bürgerlichen Ehrenrechte und somit die Vermögenseinziehung „legalisierte“. 

VI. Unmittelbare schwere und unzumutbare Fortwirkung der vorgenannten Verfolgungsmaßnahmen

Die weiteren Voraussetzungen des § 1 I 1 VwRehaG sind erfüllt insofern, als die Folgen der vorgenannten hoheitlichen Maßnahmen auch heute noch schwer und unzumutbar fortwirken, und zwar deshalb, weil die Vermögenswerte, die von der die wirtschaftliche Existenz vernichtenden Vermögenseinziehung betroffen gewesen waren, sich teilweise noch heute in Staatshand befinden. Aus diesem Grund kommt eine Rehabilitierung nach § 1 a VwRehaG nicht in Betracht; denn diese setzt tatbestandlich voraus, dass die politische Verfolgung nicht zu einer Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 1 S. 1 VwRehaG geführt hat. 

Im Übrigen kann bei der Entziehung von Grundstücken regelmäßig die Prüfung entfallen, ob der Betroffene auch heute noch durch den rechtsstaatswidrigen Eingriff beeinträchtigt ist
. Die Fortdauer oder der Verlust des Eigentums von Grundstücken wirken ständig weiter fort. Verlorenes Eigentum an Grundstücken kann nicht einfach ersetzt werden
. 

VII. Keine konkludente Rehabilitierung durch Zuerkennung von Ausgleichsleistungen

Die Rehabilitierungsbehörden verweigern die verwaltungsrechtliche Rehabilitierung mit der Begründung, diese werde den Betroffenen konkludent dadurch zu Teil, dass ihnen eine Ausgleichsleistungsleistung zu Teil werde. Diese Auffassung wird aus dem Beschluss des BVerfG vom 09.01.2001 abgeleitet
. Das BVerfG hat aber nicht etwa eine konkludente Rehabilitierung durch Gewährung von Ausgleichsleistungen positiv festgestellt, sondern lediglich beanstandet, dass das VG Dresden sich mit dieser Frage nicht auseinandergesetzt hat.

Eine konkludente Rehabilitierung durch Zuerkennnung einer Ausgleichsleistung ist klar zu verneinen. Die Ausgleichsleistung nach dem ALG wird allein gewährt wegen einer erlittenen rechtsstaatswidrigen Vermögensschädigung, die von der Bundesrepublik Deutschland missbilligt wird
. Sie tritt an die Stelle der Rückgabe des Vermögenswertes, die gem. § 1 VIII lit. a VermG ausgeschlossen ist. Mit der Gewährung dieser Ausgleichsleistung wird in keiner Weise zum Ausdruck gebracht, dass die seinerzeit erlittene politische Verfolgung missbilligt und die damit verbundene Verletzung der Persönlichkeitsrechte der Betroffenen beseitigt werde. Eine Rehabilitierung ist nur dadurch möglich, dass die politische Verfolgung der Betroffenen in dem Tenor des Bescheides oder des Urteils konkretisiert wird und die entsprechenden Maßnahmen deutscher Behörden entweder aufgehoben oder für rechtstaatswidrig erklärt werden; denn nur dadurch wird die Persönlichkeitsverletzung adäquat wiedergutgemacht. 

VIII. Verstoß gegen Art. 1, 20 GG bei Ausschluss jeglicher Rehabilitierung

Die Rehabilitierung wegen politischer Verfolgung – korrekte Antragstellung vorausgesetzt – ist verfassungsrechtlich geboten. Verweigern die Gerichte bereits die Rehabilitierung und damit die Wiederherstellung der Reputation der Betroffenen mit der Begründung, sie sei nicht möglich, weil dann Vermögenseingriffe korrigiert werden müssten, so bedeutete dies einen klaren Verstoß gegen Art. 1 GG, auch iVm. Art. 14 GG. Der Ausschluss der Rückgabe von noch in Staatshand befindlichen Vermögenswerten bei Feststellung der Rehabilitierungsfähigkeit der behördlichen Maßnahme wäre sogar grob verfassungswidrig, weil in die mit Ewig​keitsgarantie ausgestatteten fundamentalen Grundrechte aus Art. 1, 20 GG eingegriffen würde.

Die internationale Rechtsübung hat sich bereits seit dem 14. Jahrhundert geweigert, ausländischen Maßnahmen zur Wirkung zu verhelfen, die nach Bartolus
 als „privilegia odiosa“ politische Ausnahmegesetze gegen bestimmte Personengruppen darstellen
. Unter „ausländischen Maßnahmen“ sind auch Maßnahmen deutscher Behörden zu verstehen, die nicht dem Grundgesetz unterstanden haben. Bezogen auf Vermögenseinziehungen, die während des NS-Regimes auf Grund damals formell gültiger Rechtsvorschriften vorgenommen worden sind, führte der BGH aus, dass politische Ausnahmegesetze gegen bestimmte Personengruppen so sehr dem allgemeinen Rechtsempfinden widersprechen, dass es alle Kulturnationen seit Jahrhunderten ablehnen, sie als Recht anzuerkennen
. Also muss die BRD durch ihre Gerichte und Behörden die politische Verfolgung feststellen, den auf den Betroffenen und ihren Familienangehörigen lastenden diskriminierenden Makel tilgen und im Wege der Wiedergutmachung die noch andauernden Folgen der fundamentalen Menschenrechtsverletzungen beseitigen. Dies sind die nach dem Rechts- und Sozialstaatsprinzip gebotenen Ausgleichsleistungen, die das ALG den Opfern einer politischen Verfolgung nicht gewähren kann und will, sondern nur den Opfern rechtsstaatswidriger Eingriffe allein in das Eigentum.

Aus Art. 1 aller einschlägigen Bodenreform-Verordnungen ergibt sich in aller Klarheit, dass es sich bei diesen Verordnungen um Ausnahmegesetze gehandelt hat. Sie sind vergleichbar den Beneš-Dekreten
 in der damaligen ČSR und den Bierut-Dekreten
, die die VR Polen erlassen hat, um deutsche Bürger aus ihrer Heimat zu vertreiben, mit dem rechtsunerheblichen Unterschied, dass die Ächtung der Bodenreformopfer nicht im Hinblick auf ihre Nationalität, sondern wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer politischen Klasse erfolgt ist. In den Bodenreform-Verordnungen heißt es zur politischen wie „moralischen“ Rechtfertigung der Einziehung des Großgrundbesitzes, die Bodenreform müsse „der Herrschaft der Großgrundbesitzer im Dorfe ein Ende bereiten, weil diese Herrschaft immer eine Bastion der Reaktion und des Faschismus darstellte und eine Hauptquelle der Aggression gegen andere Völker war“. Allein auf Grund bestimmter von der Person völlig unabhängiger Merkmale wurde eine soziale Schicht für vogelfrei erklärt. Es liegt auch aus diesem Grunde eine politische Verfolgung vor, und zwar deshalb, weil diese sog. Klasse der „Großgrundbesitzer“ aus der sozialen Friedensordnung der Gemeinschaft ohne ihr Verschulden im strafrechtlichen Sinne ausgegliedert worden ist. 

IX.  Völkerrechtliches Gebot der Rehabilitierung wegen politischer Verfolgung

Wenn die Rehabilitierungswürdigkeit und –fähigkeit der in den Klageanträgen genau zu konkretisierenden behördlichen Maßnahmen bejaht wird, so darf auch aus völkerrechtlichen Gründen die Rehabilitierung nicht mit der Begründung verweigert werden, dass dann gem. §§ 2 Abs. 1, 7 Abs. 1 S. 1 VwRehaG Vermögenswerte zurückgeben werden müssten, was aber vom Gesetzgeber verboten worden sei. Die BRD hätte nicht zuletzt vor dem EGMR empfindliche Sanktionen zu erwarten, wenn sie behauptete, ein solches Verbot statuiert zu haben.

Alle Staaten sind an den durch Völkergewohnheitsrecht und allgemeine Rechtsgrundsätze geschützten Kernbestand der Menschenrechte gebunden. Die Bundesregierung hat offenbar erkannt, dass eine moralische Rehabilitierung allein zur Wiedergutmachung der noch fortbestehenden Folgen einer politischen Verfolgung nicht ausreicht, sondern dass in diesen Fällen das noch in Staatshand befindliche Vermögen zurückgegeben werden müsste bzw. eine Auskehrung des für diese Vermögenswerte erzielten rechtsgeschäftlichen Erlöses geschuldet wäre. Deswegen bestreiten die Rehabilitierungsbehörden den Status einer politischen Verfolgung der Betroffenen. 

Niemals umstritten war bislang, dass der Staat, der die Rechtsnachfolge eines untergegangenen Staates antritt („Staatensukzession“), Entschädigung für unter der Herrschaft des Vorgängerstaates erlittenes Unrecht zu leisten hat. Das bezieht sich nicht nur auf den Eigentumsentzug, wo schon seit jeher die Tendenz bestanden hat, dass Entschädigungsansprüche gegen einen Nachfolgestaat geltend gemacht werden. Das sollte z.B. mit den Unrechtsbereinigungsgesetzen VwRehaG, StrRehaG und BerRehaG zum Ausdruck gebracht werden
.  
Die BRD ist auf Grund Inkorporation (Beitritt der DDR zur BRD auf Grund Art. 23 GG) Staatenrechtsnachfolgerin der DDR
. Die DDR hat nicht nur rechtsunwirksame Enteignungen, die während der sowjetischen Besatzungszeit erfolgt sind, sondern auch Vermögenseinziehungen, die die Nebenfolge einer politischen Verfolgung von Betroffenen darstellten, zumindest de facto bestätigt. Die BRD war also uneingeschränkt dazu verpflichtet gewesen, entweder durch Rückgabe in natura oder durch eine Entschädigung nach dem Verkehrswert diese Eingriffe wieder gutzumachen. Dem liegt nicht nur der Gedanke zu Grunde, dass der Eigentumsentzug durch den Vorgängerstaat dem Nachfolgestaat einen bleibenden Vorteil verschafft, der ausgleichspflichtig ist
, sondern auch der Rechtsgrundsatz, dass der Nachfolgestaat entschädigungspflichtig ist, wenn er Unrechtshandlungen des Vorgängers fortsetzt.

IX. Antragstellung

Bei der Antragstellung gegenüber den Behörden, spätestens aber bei den Verwaltungsgerichten, wäre im Falle eines Geschädigten, der Eigentümer eines landwirtschaftlichen Gutes mit mehr als 100 ha Grundfläche gewesen ist, an folgende Formulierung zu denken:

1) ... die Vertreibung des X aus seinem Wohnsitz in Y in Vollzug der Bodenreform-Verordnung des Landes/der Provinz Z vom ... für rechtsstaatswidrig zu erklären,

2) ...  die  Vernichtung der wirtschaftlichen Existenz des X für rechtsstaatswidrig zu erklären,

3) ...   den Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte des X., verbunden mit seiner Stigmatisierung des Inhalts, er sei Angehöriger der Klasse der „Großgrundbesitzer“, deren „Herrschaft immer ein Hauptpfeiler der Reaktion und des Faschismus in unserem Lande und eine Hauptquelle der Aggression und der Eroberungskriege war, die sich gegen andere Völker richtete“, für rechtsstaatswidrig zu erklären,

4) ...  festzustellen, dass die Rehabilitierung wegen der zu 1) bis 3) beschriebenen Maßnahmen Folgeansprüche gem. §§ 2 Abs. 1, 7 Abs. 1 VwRehaG wegen der Entziehung des landwirtschaftlichen Betriebes Z (genaue Beschreibung der Liegenschaften) begründet.

Für den Antrag zu 4) besteht ein Rechtsschutzbedürfnis, weil die Anmeldung vermögensrechtlicher Ansprüche im Anschluss an eine verwaltungsrechtliche Rehabilitierung nur für die Vermögenswerte vorgenommen werden kann, die in dem Bescheid über die Rehabilitierung benannt werden
.
� BVerwG, - 3 C 16.01 -, VIZ 2002, 272; - 3 B 16.01 -, VIZ 2002, 461


� BVerwGE 62, 249; 70, 112


� Kopp/Schenke, VwGO, 12. Aufl., § 90 Rdnr. 7, Fn. 8  


� Dies sieht auch Wasmuth, VIZ 2002, 134, 140, richtig; auf ihn bezieht sich das BVerwG in seinem Urteil vom 21.02.2002, VIZ 2002, 272 (273)   


� BVerfG, NJW 1991, 1597, 1599 r.Sp.


� BGHZ 9, 34, 45


� In den alten Bundesländern haben die drei westlichen Besetzungsmächte die sog. Rückerstattungsgesetze erlassen, welche die „Rückerstattung feststellbarer Vermögenswerte an Opfer der nationalsozialistischen Unterdrückungsmaßnahmen“ zum Gegenstand hatten. Dies waren das Gesetz Nr. 59 der Militärregierung Deutschland – Amerikanisches Kontrollgebiet – zur Rückerstattung feststellbarer Vermögenswerte, das Gesetz Nr. 59 der Militärregierung Deutschland – Britisches Kontrollgebiet – zur Rückerstattung feststellbarer Vermögensgegenstände an Opfer der nationalsozialistischen Unterdrückungsmaßnahmen, die Verordnung (ordonance) Nr. 120 des Commandant en Chef Français en Allemagne, die Anordnung der Alliierten Kommandantur Berlin BK/O (49) 180 vom 26.07.1949 betreffend die Rückerstattung feststellbarer Vermögensgegenstände an Opfer nationalsozialistischer Unterdrückungsmaßnahmen; vgl. nähere Einzelheiten und Darstellung bei Goetze, Kommentar zu den Rückerstattungsgesetzen der amerikanischen, britischen und französischen Militärregierungen und der alliierten Militärkommandantur in Berlin,.1950


� Märker, VIZ 2002, 545, setzt offenbar die Vermögenseingriffe mit der politischen Verfolgung gleich und meint, diese seien „integraler Bestandteil einer politischen Verfolgung und Entrechtung ganzer Bevölkerungsgruppen“.


� Hierauf weist Wasmuth, VIZ 2002, 134, zutreffend hin 


� Wasmuth (o. Fußn. 8) sieht zwar richtig, dass die Beschuldigung als Nazi- und Kriegsverbrecher bzw. die Vertreibung der Betroffenen als Maßnahmen der politischen Verfolgung rehabilitierungsfähig seien, meint aber ohne nähere Prüfung, die Rehabilitierung wegen dieser Maßnahmen erfolge nach § 1 a VwRehaG und löse keine Folgen nach §§ 2 ff VwRehaG aus. 


� Wimmer, VwRehaG, § 7 Rdnr. 25 a.E. 


� VG Dresden, VIZ 2000, 476, 477 l.Sp.


� BVerfG, VIZ 2001, 228, 230 r.Sp.


� Insoweit ist Märker (o. Fußn. 7) zuzustimmen, der diese Vermögenseinziehungen als integralen Bestandteil der politischen Verfolgung bewertet


� vgl. hierzu auch Randelszhofer, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz, Lfg. 24, Art. 16 Abs. II S. 2, Rdnr. 20 ff, mit umfangreichen Rspr.-Hinweisen 


� nachstehend: GFK, vom 28.07.1951, BGBl. 1953 II S. 559


� BVerwGE 67, 184 (188) m.w.N.; BVerwG, DVBl. 1984, 783 und 786; BVerfGE 74, 51 (57); 76, 143 (157); Kimminich, JZ 1983, 852; Randelzhofer (o. Fußn. 16), Rdnr. 21


� Wimmer (o. Fußn. 10), § 1 Rdnr. 186


� Dieser Fehler wird durch die den Antragstellern abverlangten Angaben auf Fragebögen provoziert. Diese kennen oft die historischen Zusammenhänge nicht und realisieren nur die Wegnahmeentscheidung als den Schlusspunkt der komplexen politischen Vorgänge


� Wasmuth (o. Fußn. 8)


� vgl. für die Provinz Sachsen: LA Magdeburg, LHA, Sign. MLF, Nr. 4592, Bl. 238; vgl. für das Land Mecklenburg-Vorpommern: Instruktion vom 09.09.1945, s. Marquardt, Die Bodenreformkommissionen in Mecklenburg-Vorpommern, in: van Melis, Sozialismus auf dem platten Land, 1999, S. 249


� Badstübner/Loth, Wilhelm Pieck - Aufzeichnungen zur Deutschlandpolitik 1945-1953, S. 56 f = SAPMO Sign. ZPA NL 336/734, Bl. 123-128


� Marquardt (o. Fußn. 21)


� Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge i.d.F. vom 14.08.1957, BGBl. I S. 1215, ber. S. 1330


� Wenn der Vertriebenenstatus festgestellt worden ist, so ist diese Feststellung bindend, BVerwG, NVwZ-RR 2001, 275. Also haben die Rehabilitierungsbehörden von der Vertreibung der Betroffenen auszugehen.


� Ehrenforth, Bundesvertriebenengesetz, 1959, § 3 Rdnr. 6


� Amann, Die Rechte des Flüchtlings, 1991, S. 67


� BVerwG, 9 C 30.87 vom 08.02.1989, Buchholz 402.25 § 1 AsylVfG Nr. 104 = DVBl 1989, 726;  9 C 37.88 vom 25.10.1988


� BVerfGE 76, 143, 158


� Schaeffer, Asylberechtigung, 1980, S. 98; Amann (o. Fußn. 28), S. 69 m.w.N.  


� Pieck, Junkerland in Bauernhand, 1955, S. 13 f


� vgl. hierzu Gertner, VIZ 1995, 440


� Selbst das BVerfG hat sich in seinem Beschluss vom 09.01.2001 (o. Fußn. 12) der Auffassung des VG Dresden angeschlossen, wonach die Vermögenseinziehungen der politischen Verfolgung gedient haben. Wenn sogar eine Mittel-Zweck-Relation bejaht wird, liegt auch und erst recht ein Kausalzusammenhang vor  


� Wimmer (o. Fußn. 10) § 1 Rdnr. 72


� vgl. hierzu Gertner, VIZ 2001, 407 (410)


� Wimmer (o. Fußn. 10) § 1 Rdnr. 77


� BVerfGE 15, 126, 151


� BVerfG (o. Fußn. 12)


� Die Bundesregierung hat zum ALG ausgeführt: „Im Gegensatz zum VwRehaG sollen mit dem ALG lediglich Vermögensinteressen berücksichtigt und keine Rehabilitierung betrieben werden“, vgl. BT-Drs. 12/4994, S. 68


� Bartolus de Sassoferrato, lehrte im 14. Jahrhundert an den Universitäten in Pisa und Perugia, und kommentierte das Corpus Iuris Civilis


� Arndt, SJZ 1948, Sp. 145


� BGHZ 9, 34,44


� benannt nach dem Unterzeichner dieser Dekrete, Edvard Beneš, dem damaligen Staatspräsidenten der nach der Kapitulation des Deutschen Reichs rekonstituierten ČSR, Vorläuferin der erst im Jahre 1948 nach dem Prager Fenstersturz konstituierten ČSSR


� benannt nach dem Präsidenten des Landes-Nationalrates und späteren Vorsitzenden der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei, Bolesław Bierut


� Fastenrath, in: Fastenrath/Schweisfurth/Ebenroth, Das Recht der Staatensukzessionen, 1995, S. 26 m.w.N.


� Seidel (o. Fußn. 43), S. 365; a.M.: Lagoni (o. Fußn. 43), S. 371, der von einem Fall der flexiblen Vertragsgrenzen spricht im Sinne der Ausdehnung des Geltungsbereichs auf ein anderes Staatsgebiet; die Rechtsfolgen seien aber mit denjenigen einer Staatensukzession vergleichbar  


� Epping in: Ipsen, Völkerrecht, 3. Aufl. 1990, § 25 Rdnr. 23; Verdross/Simma, Universelles Völkerrecht, 3. Aufl. 1984, § 1017; Fastenrath (o. Fußn. 43).


� Wimmer (o. Fußn. 10), § 7 Rdnr. 73 
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